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Beschreibung

[0001] Spurgebundene Verkehrssysteme verwenden
üblicherweise im Rahmen des Betriebs der in ihnen ver-
kehrenden spurgebundenen Fahrzeuge, die beispiels-
weise als Schienenfahrzeuge, Magnetschwebebahnen
oder auch spurgeführte Fahrzeuge mit Gummibereifung
ausgeführt sein können, Zugbeeinflussungs- bezie-
hungsweise Zugsicherungssysteme. Im Falle von spur-
gebundenen Fahrzeugen in Form von Schienenfahrzeu-
gen kann es sich bei einem entsprechenden System bei-
spielsweise um ein kommunikationsbasiertes Zugbeein-
flussungssystem handeln, das auch als CBTC (Commu-
nications-Based Train Control)-System bezeichnet wird.
In einem solchen System ist das Ermitteln der Position
der Fahrzeugenden des jeweiligen spurgebundenen
Fahrzeugs für einen leistungsfähigen Betrieb von grund-
legender Bedeutung. Hierzu ist es beispielsweise im Zu-
sammenhang mit dem europäischen Zugbeeinflus-
sungssystems ETCS (European Train Control System)
bekannt, streckenseitige Einrichtungen bekannter Posi-
tion in Form von Balisen als Referenzpunkte für eine Po-
sitionsermittlung von Schienenfahrzeugen zu verwen-
den. Basierend auf einer entsprechenden absoluten Po-
sitionsermittlung des betreffenden Fahrzeugs bezie-
hungsweise seiner Fahrzeugenden kann sodann bei-
spielsweise mittels eines entsprechenden Odometers,
etwa in Form eines Wegimpulsgebers, eine relative Po-
sitionsermittlung erfolgen.
[0002] Insbesondere bei einer Betriebsaufnahme ei-
nes Fahrzeugs ist es für eine fahrzeugseitige Ermittlung
der Position der Fahrzeugenden des Fahrzeugs übli-
cherweise erforderlich, dass das betreffende Fahrzeug
zwei Balisen passiert. Zwar ist bereits anhand des De-
tektierens einer Balise eine grobe Ortung des spurge-
bundenen Fahrzeugs möglich; jedoch ist die Position der
Fahrzeugenden des Fahrzeugs in diesem Fall noch nicht
exakt bestimmbar, da eine Information zur Fahrtrichtung
des spurgebundenen Fahrzeugs erst bei einem Passie-
ren einer zweiten Balise vorliegt Die US-Patentanmel-
dung US 2014/0326835 offenbart eine derartige Or-
tungseinrichtung, bei der Identifikationsdaten von meh-
reren Transpondern zur Bestimmung von Fahrtrichtun-
gen auf Eisenbahnfahrzeuge übertragen werden.
[0003] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
zugrunde, ein Verfahren zum Betreiben eines spurge-
bundenen Verkehrssystems anzugeben, das es auf be-
sonders leistungsfähige und zugleich mit vergleichswei-
se geringem Aufwand realisierbare Art und Weise er-
möglicht, die Position zumindest eines Fahrzeugendes
eines spurgebundenen Fahrzeugs zu ermitteln.
[0004] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst
durch ein Verfahren zum Betreiben eines spurgebunde-
nen Verkehrssystems, wobei von einer streckenseitigen
Einrichtung eine mittelbar oder unmittelbar den Ort der
streckenseitigen Einrichtung kennzeichnende erste In-
formation sowie eine mittelbar oder unmittelbar die Fahrt-
richtung eines spurgebundenen Fahrzeugs kennzeich-

nende zweite Information ausgesendet werden, die erste
und die zweite Information durch das spurgebundene
Fahrzeug am Ort der streckenseitigen Einrichtung emp-
fangen werden und seitens des spurgebundenen Fahr-
zeugs basierend auf der empfangenen ersten und zwei-
ten Information die Position zumindest eines Fahrzeu-
gendes des spurgebundenen Fahrzeugs ermittelt wird.
[0005] Gemäß dem ersten Merkmal des erfindungs-
gemäßen Verfahrens werden von einer streckenseitigen
Einrichtung eine mittelbar oder unmittelbar den Ort der
streckenseitigen Einrichtung kennzeichnende erste In-
formation sowie eine mittelbar oder unmittelbar die Fahrt-
richtung eines spurgebundenen Fahrzeugs kennzeich-
nende zweite Information ausgesendet. Dabei sind die
Begriffe "mittelbar" und "unmittelbar" derart zu verste-
hen, dass die erste Information einerseits unmittelbar ei-
ne Angabe zum Ort der streckenseitigen Einrichtung ent-
halten beziehungsweise durch diese gebildet sein kann
und in entsprechender Weise die zweite Information un-
mittelbar eine Angabe zur Fahrtrichtung des spurgebun-
denen Fahrzeugs enthalten beziehungsweise durch die-
se gebildet sein kann. Andererseits ist es jedoch auch
möglich, dass die erste Information den Ort der strecken-
seitigen Einrichtung nicht unmittelbar enthält, sondern
stattdessen eine Information, die es dem spurgebunde-
nen Fahrzeug ermöglicht, den Ort der streckenseitigen
Einrichtung zu bestimmen. Bei einer entsprechenden In-
formation kann es sich beispielsweise um eine eindeuti-
ge Identität der streckenseitigen Einrichtung handeln,
anhand derer es dem spurgebundenen Fahrzeug mittels
einer entsprechenden Datenbank, etwa in Form eines
Streckenatlasses, möglich ist, die Position der strecken-
seitigen Einrichtung zu ermitteln beziehungsweise aus-
zulesen. Ebenso besteht auch hinsichtlich der zweiten
Information die Möglichkeit, dass diese die Fahrtrichtung
des spurgebundenen Fahrzeugs nicht explizit angibt,
sondern stattdessen eine Information umfasst, welche
es dem spurgebundenen Fahrzeug, gegebenenfalls un-
ter Heranziehung weiterer Informationen beziehungs-
weise Daten, ermöglicht, die Fahrtrichtung des spurge-
bundenen Fahrzeugs zu ermitteln.
[0006] Gemäß dem zweiten Schritt des erfindungsge-
mäßen Verfahrens werden die erste und die zweite In-
formation durch das spurgebundene Fahrzeug am Ort
der streckenseitigen Einrichtung empfangen. Dadurch,
dass das spurgebundene Fahrzeug die erste und die
zweite Information am Ort der streckenseitigen Einrich-
tung empfängt, ist hierbei sichergestellt, dass der Emp-
fang der ersten und der zweiten Information an einem
eindeutig festgelegten, vorbestimmten Ort erfolgt.
[0007] Gemäß dem dritten Merkmal des erfindungs-
gemäßen Verfahrens wird es dem spurgebundenen
Fahrzeug hierdurch ermöglicht, basierend auf der emp-
fangenen ersten und zweiten Information die Position zu-
mindest eines Fahrzeugendes des spurgebundenen
Fahrzeugs zu ermitteln. Neben der ersten und der zwei-
ten Information beziehungsweise den aus ihnen abge-
leiteten Angaben zum Ort der streckenseitigen Einrich-

1 2 



EP 3 612 428 B1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

tung sowie zur Fahrtrichtung des spurgebundenen Fahr-
zeugs können hierbei seitens des spurgebundenen
Fahrzeugs weitere Informationen beziehungsweise
Kenngrößen verwendet werden. Hierbei kann es sich
beispielsweise um geometrische Angaben beziehungs-
weise Parameter handeln, welche die Distanz zwischen
einer seitens des spurgebundenen Fahrzeugs zum Emp-
fangen der ersten und der zweiten Information verwen-
deten Empfangs- beziehungsweise Leseeinrichtung und
dem jeweiligen Fahrzeugende des spurgebundenen
Fahrzeugs angeben. In diesem Zusammenhang sei dar-
auf hingewiesen, dass im Rahmen des erfindungsgemä-
ßen Verfahrens in der Regel die Position beider Fahr-
zeugenden des spurgebundenen Fahrzeugs ermittelt
werden wird. In Abhängigkeit von den jeweiligen Gege-
benheiten kann jedoch auch die Situation auftreten, dass
lediglich die Position eines der beiden Fahrzeugenden,
d.h. entweder des in Fahrtrichtung gesehenen vorderen
oder des in Fahrtrichtung gesehen hinteren Fahrzeugen-
des, ermittelt wird.
[0008] Das erfindungsgemäße Verfahren weist den
grundlegenden Vorteil auf, dass das spurgebundene
Fahrzeug bereits mit dem Passieren nur einer strecken-
seitigen Einrichtung in die Lage versetzt wird, seine Po-
sition präzise und auch hinsichtlich der Fahrtrichtung des
spurgebundenen Fahrzeugs eindeutig zu ermitteln. Hier-
durch wird vorteilhafterweise eine schnelle Aufnahme
beziehungsweise Inbetriebnahme eines automatischen
Betriebs durch das spurgebundene Fahrzeug ermög-
licht. Im Ergebnis führt dies dazu, dass die Leistungsfä-
higkeit des spurgebundenen Verkehrssystems erhöht
wird und betriebliche Abläufe beschleunigt und verein-
facht werden können. Dabei ist das erfindungsgemäße
Verfahren mit vergleichsweise geringem Aufwand reali-
sierbar, da bereits eine einzige streckenseitige Einrich-
tung für die Bestimmung des zumindest einen Fahrzeu-
gendes des spurgebundenen Fahrzeugs ausreicht.
[0009] Das erfindungsgemäße Verfahren kann grund-
sätzlich im Zusammenhang mit spurgebundenen Ver-
kehrssystemen beliebiger Art verwendet werden. Dabei
kann es sich bei einem entsprechenden Verkehrssystem
vorzugsweise insbesondere um ein mittels eines CBTC-
Systems betriebenes Eisenbahnsystem handeln. Das
erfindungsgemäße Verfahren kann insbesondere in
Sondersituationen, d.h. beispielsweise bei einer Aufnah-
me eines Fahrbetriebs durch das spurgebundene Fahr-
zeug beziehungsweise durch das spurgebundene Ver-
kehrssystem, zum Tragen beziehungsweise Einsatz
kommen.
[0010] Im Rahmen des erfindungsgemäßen Verfah-
rens kann es sich bei der streckenseitigen Einrichtung
grundsätzlich um eine streckenseitige Einrichtung belie-
biger Art handeln. Wesentlich hierbei ist lediglich, dass
mittels der streckenseitigen Einrichtung die Übertragung
der ersten und der zweiten Information am Ort der stre-
ckenseitigen Einrichtung erfolgt. Dies bedeutet, dass
durch geeignete technische Maßnahmen sicherzustel-
len ist, dass die erste und die zweite Information seitens

des spurgebundenen Fahrzeugs nicht bereits in einem
Abstand vor der streckenseitigen Einrichtung empfangen
werden kann, der dazu führen könnte, dass die Genau-
igkeit der Positionsermittlung des zumindest einen Fahr-
zeugendes des spurgebundenen Fahrzeugs in einem
unzulässigen Maße beeinträchtigt wird. Unter Berück-
sichtigung dieses Aspekts kann es sich bei der strecken-
seitigen Einrichtung beispielsweise um eine Gleiskop-
pelspule, einen Transponder, etwa in Form eines RFID-
Tags, oder auch um einen Funksender kurzer Reichweite
handeln. Im letzteren Fall kann der entsprechende Funk-
sender in Abhängigkeit von den jeweiligen Gegebenhei-
ten beispielsweise derart ausgestaltet sein, dass er eine
Reichweite in der Grö-ßenordnung von lediglich 1 Meter
aufweist.
[0011] Gemäß einer besonders bevorzugten Weiter-
bildung des erfindungsgemäßen Verfahrens werden die
erste und die zweite Information von einer streckensei-
tigen Einrichtung in Form einer Balise ausgesendet. Dies
ist vorteilhaft, da es sich bei Balisen um betriebsbewährte
und vergleichsweise kostengünstige streckenseitige
Einrichtungen zur Übertragung von Informationen an ein
spurgebundenes Fahrzeug handelt. Dabei werden ent-
sprechende Balisen sowohl bei spurgebundenen Ver-
kehrssystemen des Fernverkehrs, wie beispielsweise
dem europäischen Zugbeeinflussungssystem ETCS, als
auch bei Zugbeeinflussungssystemen des Nahverkehrs,
d.h. beispielsweise Metrosystemen, verwendet.
[0012] Vorzugsweise kann das erfindungsgemäße
Verfahren auch derart weitergebildet sein, dass die erste
und die zweite Information von einer streckenseitigen
Einrichtung ausgesendet werden, die in einem ersten
Streckenabschnitt in einem Abstand zu einem benach-
barten zweiten Streckenabschnitt angeordnet ist, wobei
der Abstand derart bemessen ist, dass im Falle einer
Fahrtrichtung des spurgebundenen Fahrzeugs von dem
ersten Streckenabschnitt in Richtung des zweiten Stre-
ckenabschnitts der zweite Streckenabschnitt bei Emp-
fang der ersten und der zweiten Information nicht von
dem spurgebundenen Fahrzeug belegt ist während im
Falle einer Fahrtrichtung des spurgebundenen Fahr-
zeugs von dem zweiten Streckenabschnitt in Richtung
des ersten Streckenabschnitts der zweite Streckenab-
schnitt bei Empfang der ersten und der zweiten Informa-
tion von dem spurgebundenen Fahrzeug belegt ist, und
die zweite Information basierend auf einer zumindest auf
den zweiten Streckenabschnitt bezogenen Freimeldein-
formation ermittelt wird. Diese Ausführungsform des er-
findungsgemäßen Verfahrens weist den Vorteil auf, dass
anhand der auf den zweiten Streckenabschnitt bezoge-
nen Freimeldeinformation die zweite Information auf ver-
gleichsweise aufwandsarme und zugleich zuverlässige
Art und Weise ermittelbar ist. So ist aufgrund der Anord-
nung der streckenseitigen Einrichtung in Bezug auf den
ersten Streckenabschnitt und den zweiten Streckenab-
schnitt aus der auf den zweiten Streckenabschnitt bezo-
genen Freimeldeinformation vorteilhafterweise eine An-
gabe zur Fahrtrichtung des spurgebundenen Fahrzeugs
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ableitbar.
[0013] Das erfindungsgemäße Verfahren kann hierbei
darüber hinaus derart weitergebildet sein, dass die Frei-
meldeinformation den zweiten Streckenabschnitt als frei
von spurgebundenen Fahrzeugen kennzeichnet und ba-
sierend hierauf von der streckenseitigen Einrichtung eine
zweite Information ausgesendet wird, die eine Fahrtrich-
tung des spurgebundenen Fahrzeugs von dem ersten
Streckenabschnitt in Richtung des zweiten Streckenab-
schnitts anzeigt. Auch in diesem Fall kann die zweite
Information die Fahrtrichtung des spurgebundenen Fahr-
zeugs mittelbar oder unmittelbar anzeigen. Unabhängig
hiervon ist hierbei anhand der Information "zweiter Stre-
ckenabschnitt ist frei" eindeutig festgelegt, dass sich das
spurgebundene Fahrzeug in einer Fahrtrichtung von
dem ersten Streckenabschnitt in Richtung des zweiten
Streckenabschnitts bewegt. Als Plausibilitätsprüfung zur
Erkennung möglicher Fehler besteht dabei die Möglich-
keit, dass zusätzlich der Belegungszustand des ersten
Streckenabschnitts mit der zweiten Information an das
spurgebundene Fahrzeug übermittelt wird. Da sich das
spurgebundene Fahrzeug selbst in der betreffenden Si-
tuation in dem ersten Streckenabschnitt aufhält, sollte
die zweite Information den ersten Streckenabschnitt in
diesem Fall als belegt kennzeichnen.
[0014] Für den Fall, dass der zweite Streckenabschnitt
belegt ist, ist eine Ermittlung der Fahrtrichtung des spur-
gebundenen Fahrzeugs gegebenenfalls nicht eindeutig
möglich. So kann in Abhängigkeit von den jeweiligen Ge-
gebenheiten die Situation auftreten, dass nicht eindeutig
entschieden werden kann, ob der zweite Streckenab-
schnitt durch das spurgebundene Fahrzeug selbst oder
aber durch ein anderes spurgebundenes Fahrzeug be-
legt ist. Insofern ist die zuvor genannte bevorzugte Wei-
terbildung des erfindungsgemäßen Verfahrens insbe-
sondere für solche Strecken geeignet, die üblicherweise
lediglich in einer Fahrtrichtung, d.h. unidirektional, befah-
ren werden.
[0015] Vorzugsweise kann das erfindungsgemäße
Verfahren ferner derart ausgestaltet sein, dass die Frei-
meldeinformation von einem zumindest den zweiten
Streckenabschnitt umfassenden Freimeldesystem an ei-
ne streckenseitige elektronische Einheit übertragen wird
und die streckenseitige Einrichtung von der streckensei-
tigen elektronischen Einheit veranlasst wird, die zweite
Information auszusenden. Diese Ausführungsform des
erfindungsgemäßen Verfahrens ist dahingehend vorteil-
haft, dass entsprechende streckenseitige elektronische
Einheiten, die auch als LEU (Lineside Electronic Unit)
bezeichnet werden, als solche bekannt sind und im Zu-
sammenhang mit so genannten Transparentdatenbali-
sen, die gesteuert durch die streckenseitige elektroni-
sche Einheit unterschiedliche Telegramme übertragen
können, beispielsweise bei ETCS verwendet werden.
Hierzu wird die streckenseitige Einrichtung, etwa in Form
einer Balise, von der streckenseitigen elektronischen
Einheit derart gesteuert, dass ein Telegramm ausgesen-
det wird, das die jeweilige zweite Information in Form der

jeweiligen Fahrtrichtung umfasst beziehungsweise eine
Angabe, welche es der streckenseitigen Einrichtung er-
laubt, die Fahrtrichtung des spurgebundenen Fahrzeugs
selbst zu ermitteln. Hierzu wird von dem zumindest den
zweiten Streckenabschnitt umfassenden Freimeldesys-
tem mittelbar oder unmittelbar eine auf den zweiten Stre-
ckenabschnitt bezogene Freimeldeinformation an die
streckenseitige elektronische Einheit übertragen, welche
diese Information dann in Form der zweiten Information
zur Steuerung der streckenseitigen Einrichtung verwen-
det.
[0016] In Bezug auf den Ursprung der von der stre-
ckenseitigen Einrichtung ausgesendeten zweiten Infor-
mation ist zu beachten, dass auch moderne, kommuni-
kationsbasierte Systeme zur Steuerung und Sicherung
von Verkehrssystemen, beispielsweise in Form von CB-
TC-Systemen, häufig zumindest noch als Rückfallebene
ein Freimeldesystem aufweisen. Gleiches kann an Sys-
temgrenzen gelten, beispielsweise zu Depots oder Stre-
cken mit anderen Zugsicherungssystemen, um an die-
sen Systemgrenzen eine Aufnahme von Zügen bei-
spielsweise in den CBTC-Betrieb zu ermöglichen. Im
Rahmen des erfindungsgemäßen Verfahrens können
entsprechende Freimeldesysteme vorteilhafterweise
verwendet werden, wobei das erfindungsgemäße Ver-
fahren insbesondere auch in Sondersituationen, d.h. bei-
spielsweise einer Aufnahme eines Fahrbetriebs nach ei-
ner Störung, zum Tragen beziehungsweise zum Einsatz
kommen kann.
[0017] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens werden
die Streckenabschnitte des Freimeldesystems durch
Achszähler oder Gleisstromkreise gebildet. Dies ist vor-
teilhaft, da es sich bei Achszählern und Gleisstromkrei-
sen um gebräuchliche Komponenten entsprechender
Freimeldesysteme handelt.
[0018] Alternativ zu den zuvor genannten Ausfüh-
rungsformen kann das erfindungsgemäße Verfahren
auch derart weitergebildet sein, dass die Fahrtrichtung
des spurgebundenen Fahrzeugs von einer streckensei-
tigen Sensoreinrichtung detektiert wird und die detektier-
te Fahrtrichtung von der streckenseitigen Sensoreinrich-
tung mittelbar oder unmittelbar an die streckenseitige
Einrichtung übermittelt wird. Bei der streckenseitigen
Sensoreinrichtung kann es sich beispielsweise um einen
zur Richtungserkennung ausgebildeten zweikanaligen
Radsensor, eine mittels Lichtschranken arbeitende De-
tektionseinrichtung oder auch um eine Vorrichtung mit
einem oder mehreren gerichteten RFID-Tags bezie-
hungsweise RFID-Sensoren handeln, die eine Rich-
tungsabhängigkeit aufweisen und damit eine Bestim-
mung der Fahrtrichtung des spurgebundenen Fahrzeugs
ermöglichen.
[0019] Vorzugsweise kann das erfindungsgemäße
Verfahren auch derart ausgestaltet sein, dass von dem
spurgebundenen Fahrzeug die Position des zumindest
einen Fahrzeugendes an eine streckenseitige Steuerein-
richtung des spurgebundenen Verkehrssystems über-
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mittelt wird. Dies bietet den Vorteil, dass die betreffende
Information in der Folge von der streckenseitigen Steu-
ereinrichtung im Rahmen des Betriebs des spurgebun-
denen Verkehrssystems verwendet werden kann.
[0020] Gemäß einer weiteren besonders bevorzugten
Weiterbildung des erfindungsgemäßen Verfahrens wird
die Position des zumindest einen Fahrzeugendes des
spurgebundenen Fahrzeugs von der streckenseitigen
Steuereinrichtung bei der Steuerung und/oder Sicherung
des spurgebundenen Fahrzeugs berücksichtigt. Dies ist
vorteilhaft, da hierdurch ein leistungsfähiger Betrieb des
spurgebundenen Fahrzeugs und/oder des spurgebun-
denen Verkehrssystems erzielt werden kann.
[0021] Gemäß einer weiteren besonders bevorzugten
Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens
kann dies insbesondere derart geschehen, dass bei ei-
nem spurgebundenen Fahrzeug in Form eines Schie-
nenfahrzeugs, Streckenabschnitten in Form von Gleis-
abschnitten und einer streckenseitigen Steuereinrich-
tung in Form einer Steuereinrichtung eines kommunika-
tionsbasierten Zugbeeinflussungssystems von der stre-
ckenseitigen Steuereinrichtung unter Berücksichtigung
der Position des zumindest einen Fahrzeugendes des
spurgebundenen Fahrzeugs eine Fahrerlaubnis für das
spurgebundene Fahrzeug ermittelt wird und/oder ein
Übergang des spurgebundenen Fahrzeugs in einen Mo-
ving-Block-Betrieb veranlasst wird. Dies ist vorteilhaft,
da die Ermittlung einer entsprechenden Fahrerlaubnis
und/oder ein Übergang beziehungsweise eine Aufnah-
me des spurgebundenen Fahrzeugs in einen Moving-
Block-Betrieb einen leistungsfähigen Betrieb des spur-
gebundenen Fahrzeugs und damit auch des spurgebun-
denen Verkehrssystems als solchen ermöglicht.
[0022] Die vorliegende Erfindung betrifft darüber hin-
aus eine Fahrzeugeinrichtung für ein spurgebundenes
Fahrzeug eines spurgebundenen Verkehrssystems.
[0023] Hinsichtlich der Fahrzeugeinrichtung liegt der
vorliegenden Erfindung die Aufgabe zugrunde, eine
Fahrzeugeinrichtung für ein spurgebundenes Fahrzeug
eines spurgebundenen Verkehrssystems anzugeben,
die es auf besonders leistungsfähige und zugleich mit
vergleichsweise geringem Aufwand realisierbare Art und
Weise ermöglicht, die Position zumindest eines Fahrzeu-
gendes des spurgebundenen Fahrzeugs zu ermitteln.
[0024] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst
durch eine Fahrzeugeinrichtung für ein spurgebundenes
Fahrzeug eines spurgebundenen Verkehrssystems, mit
einer fahrzeugseitigen Empfangseinrichtung zum Emp-
fangen einer mittelbar oder unmittelbar den Ort einer
streckenseitigen Einrichtung kennzeichnenden ersten
Information sowie einer mittelbar oder unmittelbar die
Fahrtrichtung des spurgebundenen Fahrzeugs kenn-
zeichnenden zweiten Information von der streckenseiti-
gen Einrichtung und mit einer fahrzeugseitigen Steuer-
einrichtung zum auf der empfangenen ersten und zwei-
ten Information basierenden Ermitteln der Position zu-
mindest eines Fahrzeugendes des spurgebundenen
Fahrzeugs.

[0025] Die Vorteile der erfindungsgemäßen Fahrzeu-
geinrichtung entsprechen im Wesentlichen denjenigen
des erfindungsgemäßen Verfahrens, so dass diesbezüg-
lich auf die entsprechenden vorstehenden Ausführungen
verwiesen wird.
[0026] Die Erfindung umfasst des Weiteren eine Steu-
ervorrichtung für ein spurgebundenes Verkehrssystem,
mit einer erfindungsgemäßen Fahrzeugeinrichtung so-
wie der streckenseitigen Einrichtung, die ausgebildet ist,
die mittelbar oder unmittelbar den Ort der streckenseiti-
gen Einrichtung kennzeichnende erste Information sowie
die mittelbar oder unmittelbar die Fahrtrichtung des spur-
gebundenen Fahrzeugs kennzeichnende zweite Infor-
mation auszusenden.
[0027] Auch hinsichtlich der Vorteile der erfindungsge-
mäßen Steuervorrichtung sei auf die entsprechenden
Ausführungen im Zusammenhang mit dem erfindungs-
gemäßen Verfahren verwiesen. Darüber hinaus entspre-
chen auch die Vorteile der im Folgenden aufgeführten
bevorzugten Weiterbildungen der erfindungsgemäßen
Steuervorrichtung denjenigen der entsprechenden be-
vorzugten Weiterbildung des erfindungsgemäßen Ver-
fahrens, so dass auch diesbezüglich auf die entspre-
chenden vorstehenden Erläuterungen verwiesen wird.
[0028] Vorzugsweise kann die erfindungsgemäße
Steuervorrichtung derart weitergebildet sein, dass die
streckenseitige Einrichtung eine Balise ist.
[0029] Gemäß einer weiteren besonders bevorzugten
Ausführungsform ist die erfindungsgemäße Steuervor-
richtung derart ausgebildet, dass die streckenseitige Ein-
richtung in einem ersten Streckenabschnitt in einem Ab-
stand zu einem benachbarten zweiten Streckenabschnitt
angeordnet ist, wobei der Abstand derart bemessen ist,
dass im Falle einer Fahrtrichtung des spurgebundenen
Fahrzeugs von dem ersten Streckenabschnitt in Rich-
tung des zweiten Streckenabschnitts der zweite Stre-
ckenabschnitt bei Empfang der ersten und der zweiten
Information nicht von dem spurgebundenen Fahrzeug
belegt ist während im Falle einer Fahrtrichtung des spur-
gebundenen Fahrzeugs von dem zweiten Streckenab-
schnitt in Richtung des ersten Streckenabschnitts der
zweite Streckenabschnitt bei Empfang der ersten und
der zweiten Information von dem spurgebundenen Fahr-
zeug belegt ist, und die Steuervorrichtung ausgebildet
ist, die zweite Information basierend auf einer zumindest
auf den zweiten Streckenabschnitt bezogenen Freimel-
deinformation zu ermitteln.
[0030] Vorzugsweise kann die erfindungsgemäße
Steuervorrichtung auch derart ausgestaltet sein, dass
die Freimeldeinformation den zweiten Streckenabschnitt
als frei von spurgebundenen Fahrzeugen kennzeichnet
und die streckenseitige Einrichtung ausgebildet ist, eine
zweite Information auszusenden, die eine Fahrtrichtung
des spurgebundenen Fahrzeugs von dem ersten Stre-
ckenabschnitt in Richtung des zweiten Streckenab-
schnitts anzeigt.
[0031] Gemäß einer weiteren besonders bevorzugten
Ausführungsform der erfindungsgemäßen Steuervor-
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richtung ist eine streckenseitige elektronische Einheit
vorgesehen zum Empfangen der Freimeldeinformation
von einem zumindest den zweiten Streckenabschnitt
umfassenden Freimeldesystem und die streckenseitige
elektronische Einheit ist derart ausgebildet, dass sie die
streckenseitige Einrichtung veranlasst, die zweite Infor-
mation auszusenden.
[0032] Vorzugsweise kann die erfindungsgemäße
Steuervorrichtung auch derart weitergebildet sein, dass
eine streckenseitige Sensoreinrichtung vorgesehen ist
zum Detektieren der Fahrtrichtung des spurgebundenen
Fahrzeugs und die Steuervorrichtung derart ausgebildet
ist, dass die streckenseitige Sensoreinrichtung die de-
tektierte Fahrtrichtung mittelbar oder unmittelbar an die
streckenseitige Einrichtung übermittelt.
[0033] Die Erfindung umfasst darüber hinaus ein spur-
gebundenes Verkehrssystem mit einer erfindungsgemä-
ßen Steuervorrichtung beziehungsweise einer Steuer-
vorrichtung gemäß einer der zuvor beschriebenen be-
vorzugten Weiterbildungen der erfindungsgemäßen
Steuervorrichtung sowie mit dem spurgebundenen Fahr-
zeug.
[0034] Im Folgenden wird die Erfindung anhand von
Ausführungsbeispielen näher erläutert. Hierzu zeigt

Figur 1 in einer ersten schematischen Skizze zur Er-
läuterung eines ersten Ausführungsbeispiels
des erfindungsgemäßen Verfahrens ein ers-
tes Ausführungsbeispiel des erfindungsge-
mäßen spurgebundenen Verkehrssystems
mit einem ersten Ausführungsbeispiel der er-
findungsgemäßen Fahrzeugeinrichtung so-
wie einem ersten Ausführungsbeispiel der er-
findungsgemäßen Steuervorrichtung und

Figur 2 in einer zweiten schematischen Skizze zur Er-
läuterung eines zweiten Ausführungsbei-
spiels des erfindungsgemäßen Verfahrens
ein zweites Ausführungsbeispiel des erfin-
dungsgemäßen spurgebundenen Verkehrs-
systems mit einem zweiten Ausführungsbei-
spiel der erfindungsgemäßen Fahrzeugein-
richtung sowie einem zweiten Ausführungs-
beispiel der erfindungsgemäßen Steuervor-
richtung.

[0035] In den Figuren werden aus Gründen der Über-
sichtlichkeit für gleiche Komponenten dieselben Bezugs-
zeichen verwendet.
[0036] Figur 1 zeigt in einer ersten schematischen
Skizze zur Erläuterung eines ersten Ausführungsbei-
spiels des erfindungsgemäßen Verfahrens ein erstes
Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäßen spurge-
bundenen Verkehrssystems mit einem ersten Ausfüh-
rungsbeispiel der erfindungsgemäßen Fahrzeugeinrich-
tung sowie einem ersten Ausführungsbeispiel der erfin-
dungsgemäßen Steuervorrichtung. Im Detail ist hierbei
ein spurgebundenes Verkehrssystem 1 erkennbar, das

eine Strecke 10 umfasst, die im Rahmen des vorliegen-
den Ausführungsbeispiels als Gleis ausgebildet ist. Dies
bedeutet, dass es sich bei dem spurgebundenen Ver-
kehrssystem 1 im Rahmen des Ausführungsbeispiels um
ein Eisenbahnsystem handelt.
[0037] Die Strecke 10 ist in einen ersten Streckenab-
schnitt 11 und einen zweiten Streckenabschnitt 12 un-
terteilt, wobei die beiden Streckenabschnitte 11, 12 durch
Radsensoren beziehungsweise Achszähler 21, 22 und
23 begrenzt sind. Die Achszähler 21, 22, 23 sind Be-
standteil eines Gleisfreimeldesystems und im Rahmen
dieses Systems an eine Freimeldeeinrichtung 24 ange-
bunden. Dabei besteht die Funktion der Freimeldeein-
richtung 24 im Wesentlichen darin, basierend auf von
den Achszählern 21, 22, 23 übermittelten Signalen be-
ziehungsweise Zählerständen einen jeweiligen Bele-
gungszustand der Streckenabschnitte 11, 12 zu ermitteln
und diesen übergeordneten Systemen, etwa in Form ei-
nes Stellwerkssystems oder eines Zugbeeinflussungs-
systems, bereitzustellen.
[0038] Als weitere streckenseitige Komponente ist in
Figur 1 eine streckenseitige Einrichtung 30 in Form einer
Balise erkennbar, die an eine streckenseitige elektroni-
sche Einheit 31 angebunden ist. Dabei sei angenommen,
dass sich bei der streckenseitigen elektronischen Einheit
31 um eine auch als LEU (Lineside Electronic Unit) be-
zeichnete Komponente und bei der streckenseitigen Ein-
richtung 30 um eine Balise in Form einer Transparent-
datenbalise handelt.
[0039] Weiterhin ist in Figur 1 eine streckenseitige
Steuereinrichtung 40 angedeutet, bei der es sich um eine
zentrale Steuereinrichtung eines Zugbeeinflussungs-
beziehungsweise Zugsicherungssystems handeln soll.
Die streckenseitige Steuereinrichtung 40 weist eine
Kommunikationseinrichtung 41 auf, mittels derer der
streckenseitigen Steuereinrichtung 40 eine Kommunika-
tion mit auf der Strecke 10 verkehrenden spurgebunde-
nen Fahrzeugen möglich ist. Darüber hinaus ist die stre-
ckenseitige Steuereinrichtung 40 an die Freimeldeein-
richtung 24 angebunden.
[0040] In Figur 1 ist ein spurgebundenes Fahrzeug 50
gezeigt und zwar in einer Situation, in der sich das spur-
gebundene Fahrzeug 50 in Form des Schienenfahr-
zeugs in dem ersten Streckenabschnitt 11 befindet und
in einer Fahrtrichtung 51 auf den zweiten Streckenab-
schnitt 12 zubewegt.
[0041] Das spurgebundene Fahrzeug 50 weist eine
Fahrzeugeinrichtung 52 auf, die eine fahrzeugseitige
Empfangseinrichtung 53 in Form einer Balisenantenne,
eine fahrzeugseitige Steuereinrichtung 54 sowie eine
fahrzeugseitige Kommunikationseinrichtung 55 umfasst.
Dabei kann die fahrzeugseitige Steuereinrichtung 54 bei-
spielsweise als Fahrzeuggerät eines Zugbeeinflus-
sungssystems ausgebildet sein. Über die fahrzeugseiti-
ge Kommunikationseinrichtung 55 ist es der fahrzeug-
seitigen Steuereinrichtung 54 hierbei möglich, Informa-
tionen an die streckenseitige Steuereinrichtung 40 zu
übertragen beziehungsweise entsprechende Informati-

9 10 



EP 3 612 428 B1

7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

onen und Fahrbefehle, etwa in Form einer Fahrerlaubnis
oder so genannten "Movement Authority", von dieser zu
empfangen.
[0042] Durch die streckenseitige Einrichtung 30, die
streckenseitige elektronische Einheit 31, die strecken-
seitige Steuereinrichtung 40, die Kommunikationsein-
richtung 41 und die Fahrzeugeinrichtung 52 mit der fahr-
zeugseitigen Empfangseinrichtung 53, der fahrzeugsei-
tigen Steuereinrichtung 54 und der fahrzeugseitigen
Kommunikationseinrichtung 55 wird zusammen eine
Steuervorrichtung 60 gebildet.
[0043] Entsprechend der Darstellung in der Figur 1 be-
findet sich das spurgebundene Fahrzeug 50 dahinge-
hend an dem Ort der streckenseitigen Einrichtung 30,
dass die fahrzeugseitige Einrichtung 53 über der stre-
ckenseitigen Einrichtung 30 in Form der Balise angeord-
net ist und damit eine Informationsübertragung von der
streckenseitigen Einrichtung 30 an die fahrzeugseitige
Empfangseinrichtung 53 möglich ist.
[0044] Wie in Figur 1 gezeigt, ist die streckenseitige
Einrichtung 30 in dem ersten Streckenabschnitt 11 in ei-
nem Abstand d zu dem benachbarten zweiten Strecken-
abschnitt 12 angeordnet, wobei der Abstand d derart be-
messen ist, dass im Falle einer Fahrtrichtung 51 des
spurgebundenen Fahrzeugs von dem ersten Strecken-
abschnitt 11 in Richtung des zweiten Streckenabschnitts
12 der zweite Streckenabschnitt 12 bei Empfang der ers-
ten und der zweiten Information nicht von dem spurge-
bundenen Fahrzeug 50 belegt ist. Dies entspricht genau
der in Figur 1 dargestellten Situation, in welcher das spur-
gebundene Fahrzeug 50 den ersten Streckenabschnitt
11, nicht jedoch den zweiten Streckenabschnitt 12 be-
legt. Aufgrund der entsprechenden Anordnung der stre-
ckenseitigen Einrichtung 30 würde sich hingegen im Fal-
le einer von der Darstellung der Figur 1 abweichenden
Fahrtrichtung 51 des spurgebundenen Fahrzeugs 50 von
dem zweiten Streckenabschnitt 12 in Richtung des ers-
ten Streckenabschnitts 11 die Situation ergeben, dass
bei Positionierung der fahrzeugseitigen Empfangsein-
richtung 53 über der streckenseitigen Einrichtung 30
nicht nur der erste Streckenabschnitt 11, sondern darü-
ber hinaus auch der zweite Streckenabschnitt 12 durch
das spurgebundene Fahrzeug 50 belegt wäre. Hierdurch
ist es nun vorteilhafterweise möglich, dass für den Fall,
dass gemäß einer Freimeldeinformation der zweite Stre-
ckenabschnitt 12 frei von spurgebundenen Fahrzeugen
ist, die Fahrtrichtung 51 des spurgebundenen Fahrzeugs
50 festgelegt beziehungsweise ermittelt ist.
[0045] An dieser Stelle sei nachdrücklich darauf hin-
gewiesen, dass es sich bei der Darstellung der Figuren
lediglich um schematische Skizzen zur Veranschauli-
chung von Ausführungsbeispielen der Erfindung handelt,
so dass insbesondere Längen und Entfernungen nicht
maßstabsgetreu dargestellt sind.
[0046] Wie in Figur 1 gezeigt, ist die streckenseitige
elektronische Einheit 31 mit der Freimeldeeinrichtung 24
kommunikationstechnisch verbunden. Alternativ hierzu
könnte die streckenseitige elektronische Einheit selbst-

verständlich auch mit einer anderen Komponente des
Freimeldesystems verbunden sein. Wesentlich hierbei
ist lediglich, dass der streckenseitigen elektronischen
Einheit 31 eine auf den zweiten Streckenabschnitt 12
bezogene Freimeldeinformation vorliegt beziehungswei-
se diese von dem zumindest den zweiten Streckenab-
schnitt 12 umfassenden Freimeldesystem an die stre-
ckenseitige elektronische Einheit 31 übertragen wird.
[0047] Basierend auf der betreffenden Freimeldeinfor-
mation wird die streckenseitige Einrichtung 30 von der
streckenseitigen elektronischen Einheit 31 veranlasst,
eine Information beziehungsweise ein Telegramm aus-
zusenden, welches neben einer mittelbar oder unmittel-
bar den Ort der streckenseitigen Einrichtung 30 kenn-
zeichnenden ersten Information eine mittelbar oder un-
mittelbar die Fahrtrichtung 51 des spurgebundenen
Fahrzeugs 50 kennzeichnende zweite Information um-
fasst beziehungsweise enthält. Im Falle der in Figur 1
dargestellten Situation kennzeichnet die entsprechende
Freimeldeinformation den zweiten Streckenabschnitt 12
als frei von spurgebundenen Fahrzeugen, so dass von
der streckenseitigen Einrichtung 30 eine zweite Informa-
tion ausgesendet wird, die eine Fahrtrichtung 51 des
spurgebundenen Fahrzeugs 50 von dem ersten Stre-
ckenabschnitt 11 in Richtung des zweiten Streckenab-
schnitts 12 anzeigt. Dabei kann die zweite Information
die Fahrtrichtung 51 selbst beinhalten oder aber bei-
spielsweise eine Angabe dahingehend, dass der zweite
Streckenabschnitt 12 frei beziehungsweise unbelegt ist.
Beispielsweise unter Verwendung von Informationen ei-
nes elektronischen Streckenatlasses ist es dem spurge-
bundenen Fahrzeug 50 beziehungsweise der fahrzeug-
seitigen Steuereinrichtung 54 desselben hieraufhin mög-
lich, sowohl den Ort der streckenseitigen Einrichtung 30
als auch die Fahrtrichtung 51 des spurgebundenen Fahr-
zeugs 50 zu ermitteln. Unter weiterer Berücksichtigung
gespeicherter Angaben beziehungsweise Daten in Be-
zug auf den Abstand der fahrzeugseitigen Empfangsein-
richtung 53 von dem vorderen sowie von dem hinteren
Fahrzeugende des spurgebundenen Fahrzeugs 50 ist
es der fahrzeugseitigen Steuereinrichtung 54 hieraufhin
möglich, die Position der Fahrzeugenden des spurge-
bundenen Fahrzeugs 50 zu ermitteln, gegebenenfalls
unter Berücksichtigung von Toleranzen und möglichen
Fahrzeugüberhängen.
[0048] Es sei darauf hingewiesen, dass in der Konstel-
lation der Figur 1 seitens des Freimeldesystems zusätz-
lich zu dem Belegungszustand des zweiten Streckenab-
schnitts 12 grundsätzlich auch eine Information in Bezug
auf den Belegungszustand der ersten Streckenab-
schnitts 11 an die streckenseitige elektronische Einheit
31 übermittelt werden kann. In diesem Fall ist somit sei-
tens der streckenseitigen elektronischen Einheit 31, der
streckenseitigen Einrichtung 30 und/oder der fahrzeug-
seitigen Steuereinrichtung 54 eine Plausibilitätsprüfung
dahingehend möglich, dass der erste Streckenabschnitt
11 als belegt angezeigt werden sollte. Sollte dies wider
Erwarten nicht der Fall sein, so ist von einem Fehler aus-
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zugehen und die Fahrtrichtung 51 des spurgebundenen
Fahrzeugs 50 als unbestimmt beziehungsweise unbe-
kannt anzusehen.
[0049] Es sei darauf hingewiesen, dass für den Fall,
dass die Freimeldeinformation den zweiten Streckenab-
schnitt 12 als belegt kennzeichnet, eine korrekte und ein-
deutige Bestimmung der Fahrtrichtung 51 des spurge-
bundenen Fahrzeugs 50 nicht zwangsläufig gewährleis-
tet ist. So könnte eine entsprechende Situation auch in
dem in Figur 1 gezeigten Fall dann auftreten, wenn der
zweite Streckenabschnitt 12 durch ein anderes spurge-
bundenes Fahrzeug belegt wäre. Insofern ist die be-
schriebene Ausführungsform des erfindungsgemäßen
Verfahrens insbesondere in solchen Fällen vorteilhaft, in
denen sich die spurgebundenen Fahrzeuge des spurge-
bundenen Verkehrssystems in der Regel ausschließlich
in einer Fahrtrichtung 51 bewegen, d.h. in solchen Fällen,
in denen für das jeweilige Gleis im Regelfall ein unidirek-
tionaler Betrieb erfolgt.
[0050] Im weiteren Verlauf kann von dem spurgebun-
denen Fahrzeug 50 die Position des zumindest einen
Fahrzeugendes des spurgebundenen Fahrzeugs 50 an
die streckenseitige Steuereinrichtung 40 des spurgebun-
denen Verkehrssystems 1 übermittelt werden. Diese In-
formation kann von der streckenseitigen Einrichtung 40
sodann bei der Steuerung und/oder Sicherung des spur-
gebundenen Fahrzeugs 50 berücksichtigt werden. Im
Falle eines spurgebundenen Fahrzeugs 50 in Form eines
Schienenfahrzeugs, Streckenabschnitten 11, 12 in Form
von Gleisabschnitten und einer streckenseitigen Steuer-
einrichtung 40 in Form einer Steuereinrichtung eines
kommunikationsbasierten Zugbeeinflussungssystems
kann dies insbesondere bedeuten, dass von der stre-
ckenseitigen Steuereinrichtung 40 unter Berücksichti-
gung der empfangenen Information eine Fahrerlaubnis
für das spurgebundene Fahrzeug 50 ermittelt und/oder
ein Übergang des spurgebundenen Fahrzeugs 50 in ei-
nen Moving-Block-Betrieb veranlasst wird. Im Ergebnis
kann somit basierend auf der schnellen und zuverlässi-
gen Ermittlung der Position der Fahrzeugenden des
spurgebundenen Fahrzeugs 50 ein leistungsfähigerer
Betrieb des spurgebundenen Fahrzeugs 50 beziehungs-
weise des Verkehrssystems 1 erzielt werden.
[0051] Figur 2 zeigt in einer zweiten schematischen
Skizze zur Erläuterung eines zweiten Ausführungsbei-
spiels des erfindungsgemäßen Verfahrens ein zweites
Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäßen spurge-
bundenen Verkehrssystems mit einem zweiten Ausfüh-
rungsbeispiel der erfindungsgemäßen Fahrzeugeinrich-
tung sowie einem zweiten Ausführungsbeispiel der er-
findungsgemäßen Steuervorrichtung. Dabei entspricht
die Darstellung der Figur 2 im Wesentlichen derjenigen
der Figur 1, wobei im Unterschied zu Figur 1 kein Frei-
meldesystem gezeigt beziehungsweise vorgesehen ist.
Dementsprechend liegt auch keine Unterteilung der Stre-
cke 10 in Streckenabschnitte vor.
[0052] Um nun auch in dieser Situation eine Ermittlung
der Fahrtrichtung 51 des spurgebundenen Fahrzeugs 50

und damit letztlich der Position zumindest eines Fahr-
zeugendes des spurgebundenen Fahrzeugs 50 vorneh-
men zu können, ist eine streckenseitige Sensoreinrich-
tung 35 vorgesehen, welche dazu dient, die Fahrtrich-
tung 51 des spurgebundenen Fahrzeugs 50 zu detektie-
ren. Dabei kann es sich bei der streckenseitigen Senso-
reinrichtung 35 beispielsweise um einen Doppelradsen-
sor, eine lichtschrankenbasierte Detektionseinrichtung
oder auch eine Vorrichtung mit zumindest einem RFID-
Tag beziehungsweise zumindest einem RFID-Sensor
handeln, der beziehungsweise die derart angeordnet ist
beziehungsweise sind, dass sich in den erfassten Sig-
nalen eine Richtungsabhängigkeit ergibt, welche eine Er-
kennung der Fahrtrichtung 51 des spurgebundenen
Fahrzeugs 50 ermöglicht.
[0053] Entsprechend der Darstellung der Figur 2 wird
die detektierte Fahrtrichtung 51 von der streckenseitigen
Sensoreinrichtung 35 derart mittelbar an die strecken-
seitige Einrichtung 30 übermittelt, dass die streckensei-
tige Sensoreinrichtung 35 die detektierte Fahrtrichtung
51 an die streckenseitige elektronische Einheit 31 über-
mittelt und diese wiederum die streckenseitige Einrich-
tung 30 durch Auswahl eines entsprechenden Tele-
gramms dazu veranlasst, eine zweite Information an das
spurgebundene Fahrzeug 50 zu übermitteln, welche mit-
telbar oder unmittelbar eine Angabe zur Fahrtrichtung 51
des spurgebundenen Fahrzeugs 50 enthält.
[0054] Alternativ zu der in Figur 2 dargestellten Aus-
führungsform wäre es selbstverständlich auch möglich,
dass eine unmittelbare Verbindung zwischen der stre-
ckenseitigen Sensoreinrichtung 35 und der streckensei-
tigen Einrichtung 30 besteht und damit die Information
zur Fahrtrichtung 51 des spurgebundenen Fahrzeugs 50
unmittelbar an die streckenseitige Einrichtung 30 über-
tragen wird. Darüber hinaus ist es auch möglich, dass
die streckenseitige Einrichtung 30 und die streckenseiti-
ge Sensoreinrichtung 35 als eine gemeinsame Kompo-
nente ausgebildet sind.
[0055] Gemäß den vorstehenden Ausführungen in Zu-
sammenhang mit den beschriebenen Ausführungsbei-
spielen ermöglichen es das erfindungsgemäße Verfah-
ren sowie die zugehörigen Vorrichtungen, bereits mit
dem Passieren einer einzelnen streckenseitigen Einrich-
tung 30 eine fahrzeugseitige Ermittlung der Position der
Fahrzeugenden des spurgebundenen Fahrzeugs 50 vor-
zunehmen. Dies ist insbesondere im Rahmen einer Be-
triebsaufnahme des spurgebundenen Fahrzeugs 50 be-
ziehungsweise des spurgebundenen Verkehrssystems
1 oder nach entsprechenden Störungen in der Praxis von
erheblicher Bedeutung, da hierdurch ein schnellstmög-
licher Übergang in einen Normalbetrieb erreicht werden
kann.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Betreiben eines spurgebundenen
Verkehrssystems (1), wobei
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- von einer streckenseitigen Einrichtung (30) ei-
ne mittelbar oder unmittelbar den Ort der stre-
ckenseitigen Einrichtung (30) kennzeichnende
erste Information sowie eine mittelbar oder un-
mittelbar die Fahrtrichtung (51) eines spurge-
bundenen Fahrzeugs (50) kennzeichnende
zweite Information ausgesendet werden,
- die erste und die zweite Information durch das
spurgebundene Fahrzeug (50) am Ort der stre-
ckenseitigen Einrichtung (30) empfangen wer-
den und
- seitens des spurgebundenen Fahrzeugs (50)
basierend auf der empfangenen ersten und
zweiten Information die Position zumindest ei-
nes Fahrzeugendes des spurgebundenen Fahr-
zeugs (50) ermittelt wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
die erste und die zweite Information von einer stre-
ckenseitigen Einrichtung (30) in Form einer Balise
ausgesendet werden.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass

- die erste und die zweite Information von einer
streckenseitigen Einrichtung (30) ausgesendet
werden, die in einem ersten Streckenabschnitt
(11) in einem Abstand (d) zu einem benachbar-
ten zweiten Streckenabschnitt (12) angeordnet
ist, wobei der Abstand (d) derart bemessen ist,
dass im Falle einer Fahrtrichtung (51) des spur-
gebundenen Fahrzeugs (50) von dem ersten
Streckenabschnitt (11) in Richtung des zweiten
Streckenabschnitts (12) der zweite Streckenab-
schnitt (12) bei Empfang der ersten und der
zweiten Information nicht von dem spurgebun-
denen Fahrzeug (50) belegt ist während im Falle
einer Fahrtrichtung (51) des spurgebundenen
Fahrzeugs (50) von dem zweiten Streckenab-
schnitt (12) in Richtung des ersten Streckenab-
schnitts (11) der zweite Streckenabschnitt (12)
bei Empfang der ersten und der zweiten Infor-
mation von dem spurgebundenen Fahrzeug
(50) belegt ist, und
- die zweite Information basierend auf einer zu-
mindest auf den zweiten Streckenabschnitt (12)
bezogenen Freimeldeinformation ermittelt wird.

4. Verfahren nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Freimeldeinformation den zweiten Streckenab-
schnitt (12) als frei von spurgebundenen Fahrzeu-
gen kennzeichnet und basierend hierauf von der
streckenseitigen Einrichtung (30) eine zweite Infor-
mation ausgesendet wird, die eine Fahrtrichtung
(51) des spurgebundenen Fahrzeugs (50) von dem

ersten Streckenabschnitt (11) in Richtung des zwei-
ten Streckenabschnitts (12) anzeigt.

5. Verfahren nach Anspruch 3 oder 4,
dadurch gekennzeichnet, dass

- die Freimeldeinformation von einem zumindest
den zweiten Streckenabschnitt (12) umfassen-
den Freimeldesystem (21, 22, 23, 24) an eine
streckenseitige elektronische Einheit (31) über-
tragen wird und
- die streckenseitige Einrichtung (30) von der
streckenseitigen elektronischen Einheit (31)
veranlasst wird, die zweite Information auszu-
senden.

6. Verfahren nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Streckenabschnitte (11, 12) des Freimeldesys-
tems (21, 22, 23, 24) durch Achszähler (21, 22, 23)
oder Gleisstromkreise gebildet werden.

7. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass

- die Fahrtrichtung (51) des spurgebundenen
Fahrzeugs (50) von einer streckenseitigen Sen-
soreinrichtung (35) detektiert wird und
- die detektierte Fahrtrichtung (51) von der stre-
ckenseitigen Sensoreinrichtung (35) mittelbar
oder unmittelbar an die streckenseitige Einrich-
tung (30) übermittelt wird.

8. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet, dass
von dem spurgebundenen Fahrzeug (50) die Posi-
tion des zumindest einen Fahrzeugendes an eine
streckenseitige Steuereinrichtung (40) des spurge-
bundenen Verkehrssystems (1) übermittelt wird.

9. Verfahren nach Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Position des zumindest einen Fahrzeugendes
des spurgebundenen Fahrzeugs (50) von der stre-
ckenseitigen Steuereinrichtung (40) bei der Steue-
rung und/oder Sicherung des spurgebundenen
Fahrzeugs (50) berücksichtigt wird.

10. Verfahren nach Anspruch 8 oder 9,
dadurch gekennzeichnet, dass
bei einem spurgebundenen Fahrzeug (50) in Form
eines Schienenfahrzeugs, Streckenabschnitten (11,
12) in Form von Gleisabschnitten und einer strecken-
seitigen Steuereinrichtung (40) in Form einer Steu-
ereinrichtung eines kommunikationsbasierten Zug-
beeinflussungssystems von der streckenseitigen
Steuereinrichtung (40) unter Berücksichtigung der
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Position des zumindest einen Fahrzeugendes des
spurgebundenen Fahrzeugs (50) eine Fahrerlaub-
nis für das spurgebundene Fahrzeug (50) ermittelt
wird und/oder ein Übergang des spurgebundenen
Fahrzeugs (50) in einen Moving-Block-Betrieb ver-
anlasst wird.

11. Fahrzeugeinrichtung (52) für ein spurgebundenes
Fahrzeug (50) eines spurgebundenen Verkehrssys-
tems (1), mit

- einer fahrzeugseitigen Empfangseinrichtung
(53) zum Empfangen einer mittelbar oder unmit-
telbar den Ort einer streckenseitigen Einrich-
tung (30) kennzeichnenden ersten Information
sowie einer mittelbar oder unmittelbar die Fahrt-
richtung (51) des spurgebundenen Fahrzeugs
(50) kennzeichnenden zweiten Information von
der streckenseitigen Einrichtung (30) und mit
- einer fahrzeugseitigen Steuereinrichtung (54)
zum auf der empfangenen ersten und zweiten
Information basierenden Ermitteln der Position
zumindest eines Fahrzeugendes des spurge-
bundenen Fahrzeugs (50).

12. Steuervorrichtung (30, 31, 40, 41, 52-55) für ein
spurgebundenes Verkehrssystem (1), mit einer
Fahrzeugeinrichtung (52) nach Anspruch 11 sowie
der streckenseitigen Einrichtung (30), die ausgebil-
det ist, die mittelbar oder unmittelbar den Ort der
streckenseitigen Einrichtung (30) kennzeichnende
erste Information sowie die mittelbar oder unmittel-
bar die Fahrtrichtung (51) des spurgebundenen
Fahrzeugs (50) kennzeichnende zweite Information
auszusenden.

13. Steuervorrichtung (30, 31, 40, 41, 52-55) nach An-
spruch 12,
dadurch gekennzeichnet, dass
die streckenseitige Einrichtung (30) eine Balise ist.

14. Steuervorrichtung (30, 31, 40, 41, 52-55) nach An-
spruch 12 oder 13,
dadurch gekennzeichnet, dass

- die streckenseitigen Einrichtung (30) in einem
ersten Streckenabschnitt (11) in einem Abstand
(d) zu einem benachbarten zweiten Strecken-
abschnitt (12) angeordnet ist, wobei der Ab-
stand (d) derart bemessen ist, dass im Falle ei-
ner Fahrtrichtung (51) des spurgebundenen
Fahrzeugs (50) von dem ersten Streckenab-
schnitt (11) in Richtung des zweiten Strecken-
abschnitts (12) der zweite Streckenabschnitt
(12) bei Empfang der ersten und der zweiten
Information nicht von dem spurgebundenen
Fahrzeug (50) belegt ist während im Falle einer
Fahrtrichtung (51) des spurgebundenen Fahr-

zeugs (50) von dem zweiten Streckenabschnitt
(12) in Richtung des ersten Streckenabschnitts
(11) der zweite Streckenabschnitt (12) bei Emp-
fang der ersten und der zweiten Information von
dem spurgebundenen Fahrzeug (50) belegt ist,
und
- die Steuervorrichtung (30, 31, 40, 41, 52-55)
ausgebildet ist, die zweite Information basierend
auf einer zumindest auf den zweiten Strecken-
abschnitt (12) bezogenen Freimeldeinformation
zu ermitteln.

15. Steuervorrichtung (30, 31, 40, 41, 52-55) nach An-
spruch 14,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Freimeldeinformation den zweiten Streckenab-
schnitt (12) als frei von spurgebundenen Fahrzeu-
gen kennzeichnet und die streckenseitige Einrich-
tung (30) ausgebildet ist, eine zweite Information
auszusenden, die eine Fahrtrichtung (51) des spur-
gebundenen Fahrzeugs von dem ersten Strecken-
abschnitt (11) in Richtung des zweiten Streckenab-
schnitts (12) anzeigt.

16. Steuervorrichtung (30, 31, 40, 41, 52-55) nach An-
spruch 15,
dadurch gekennzeichnet, dass

- eine streckenseitige elektronische Einheit (31)
vorgesehen ist zum Empfangen der Freimelde-
information von einem zumindest den zweiten
Streckenabschnitt (12) umfassenden Freimel-
desystem (21, 22, 23, 24) und
- die streckenseitige elektronische Einheit (31)
die streckenseitige Einrichtung (30) veranlasst,
die zweite Information auszusenden.

17. Steuervorrichtung (30, 31, 40, 41, 52-55) nach An-
spruch 12 oder 13,
dadurch gekennzeichnet, dass

- eine streckenseitige Sensoreinrichtung (35)
vorgesehen ist zum Detektieren der Fahrtrich-
tung (51) des spurgebundenen Fahrzeugs (50)
und
- die Steuervorrichtung (30, 31, 40, 41, 52-55)
derart ausgebildet ist, dass die streckenseitige
Sensoreinrichtung (35) die detektierte Fahrt-
richtung (51) mittelbar oder unmittelbar an die
streckenseitige Einrichtung (30) übermittelt.

18. Steuervorrichtung (30, 31, 40, 41, 52-55) nach einem
der Ansprüche 12 bis 17,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Steuervorrichtung (30, 31, 40, 41, 52-55) zum
Durchführen des Verfahrens nach einem der An-
sprüche 8 bis 10 ausgebildet ist.
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Claims

1. Method for operating a rail-borne traffic system (1),
wherein:

- a track-side device (30) transmits a first piece
of information that indirectly or directly identifies
the location of the track-side device (30) and al-
so a second piece of information that indirectly
or directly identifies the direction of travel (51)
of a rail-borne vehicle (50),
- the first and second pieces of information are
received by means of the rail-borne vehicle (50)
at the location of the track-side device (30), and
- on the basis of the received first and second
pieces of information the rail-borne vehicle (50)
determines the position at least of one vehicle
end of the rail-borne vehicle (50).

2. Method according to claim 1,
characterised in that
the first and second pieces of information are trans-
mitted by a track-side device (30) in the form of a
balise.

3. Method according to claim 1 or 2,
characterised in that

- the first and second pieces of information are
transmitted by a track-side device (30) that is
arranged in a first track section (11) at a distance
(d) from an adjacent second track section (12),
wherein the distance (d) is dimensioned such
that, in the case of a direction of travel (51) of
the rail-borne vehicle (50) from the first track
section (11) in the direction toward the second
track section (12), the second track section (12)
is not occupied by the rail-borne vehicle (50) at
the moment the first and second pieces of infor-
mation are received, whereas, in the case of a
direction of travel (51) of the rail-borne vehicle
(50) from the second track section (12) in the
direction toward the first track section (11), the
second track section (12) is occupied by the rail-
borne vehicle (50) at the moment the first and
the second pieces of information are received,
and
- the second piece of information is determined
on the basis of track clear signalling information
in relation to at least the second track section
(12).

4. Method according to claim 3,
characterised in that
the track clear signalling information identifies that
the second track section (12) is clear of rail-borne
vehicles and on the basis thereof the track-side de-
vice (30) transmits a second piece of information that

indicates a direction of travel (51) of the rail-borne
vehicle (50) from the first track section (11) in the
direction toward the second track section (12).

5. Method according to claim 3 or 4,
characterised in that

- the track clear signalling information is trans-
mitted by a track clear signalling system (21, 22,
23, 24) that comprises at least the second track
section (12) to a track-side electronic unit (31)
and
- the track-side electronic unit (31) causes the
track-side device (30) to transmit the second
piece of information.

6. Method according to claim 5,
characterised in that the track sections (11, 12) of
the track clear signalling system (21, 22, 23, 24) are
formed by axle counters (21, 22, 23) or railway track
circuits.

7. Method according to claim 1 or 2,
characterised in that

- the direction of travel (51) of the rail-borne ve-
hicle (50) is detected by a track-side sensor de-
vice (35) and
- the detected direction of travel (51) is transmit-
ted indirectly or directly to the trackside device
(30) by the track-side sensor device (35).

8. Method according to one of the preceding claims,
characterised in that
the rail-borne vehicle (50) transmits the position of
the at least one vehicle end to a track-side control
unit (40) of the rail-borne traffic system (1).

9. Method according to claim 8,
characterised in that
the position of the at least one vehicle end of the rail-
borne vehicle (50) is taken into consideration by the
track-side control device (40) when controlling
and/or protecting the rail-borne vehicle (50).

10. Method according to claim 8 or 9,
characterised in that
in the case of a rail-borne vehicle (50) in the form of
a railway vehicle, track sections (11, 12) in the form
of railway track sections and a track-side control de-
vice (40) in the form of a control device of a commu-
nication-based train control system, whilst taking into
consideration the position of the at least one vehicle
end of the rail-borne vehicle (50) the track-side con-
trol device (40) determines movement authority for
the rail-borne vehicle (50) and/or causes the rail-
borne vehicle (50) to change over into a moving-
block operation.
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11. Vehicle device (52) for a rail-borne vehicle (50) of a
rail-borne traffic system (1), having:

- a vehicle-side receiving device (53) for receiv-
ing a first piece of information that indirectly or
directly identifies the location of a track-side de-
vice (30) and also a second piece of information
that indirectly or directly identifies the direction
of travel (51) of the rail-borne vehicle (50) from
the track-side device (30), and
- a vehicle-side control device (54) for determin-
ing the position at least of one vehicle end of the
rail-borne vehicle (50) on the basis of the re-
ceived first and second pieces of information.

12. Control device (30, 31, 40, 41, 52-55) for a rail-borne
traffic system (1), having a vehicle device (52) ac-
cording to claim 11 and also having the track-side
device (30) that is configured so as to transmit the
first piece of information that indirectly or directly
identifies the location of the track-side device (30)
and also the second piece of information that indi-
rectly or directly identifies the direction of travel (51)
of the rail-borne vehicle (50).

13. Control device (30, 31, 40, 41, 52-55) according to
claim 12, characterised in that the track-side device
(30) is a balise.

14. Control device (30, 31, 40, 41, 52-55) according to
claim 12 or 13,
characterised in that

- the track-side device (30) is arranged in a first
track section (11) at a distance (d) from an ad-
jacent second track section (12), wherein the
distance (d) is dimensioned such that, in the
case of a direction of travel (51) of the rail-borne
vehicle (50) from the first track section (11) in
the direction toward the second track section
(12), the second track section (12) is not occu-
pied by the rail-borne vehicle (50) at the moment
the first and the second pieces of information
are received, whereas, in the case of a direction
of travel (51) of the rail-borne vehicle (50) from
the second track section (12) in the direction to-
ward the first track section (11), the second track
section (12) is occupied by the rail-borne vehicle
(50) at the moment the first and the second piec-
es of information are received, and
- the control device (30, 31, 40, 41, 52-55) is
configured so as to determine the second piece
of information on the basis of track clear signal-
ling information in relation to at least the second
track section (12).

15. Control device (30, 31, 40, 41, 52-55) according to
claim 14,

characterised in that
the track clear signalling information identifies that
the second track section (12) is clear of rail-borne
vehicles and the track-side device (30) is configured
so as to transmit a second piece of information that
indicates a direction of travel (51) of the rail-borne
vehicle from the first track section (11) in the direction
toward the second track section (12).

16. Control device (30, 31, 40, 41, 52-55) according to
claim 15
characterised in that

- a track-side electronic unit (31) is provided for
receiving the track clear signalling information
from a track clear signalling system (21, 22, 23,
24) that comprises at least the second track sec-
tion (12) and
- the track-side electronic unit (31) causes the
track-side device (30) to transmit the second
piece of information.

17. Control device (30, 31, 40, 41, 52-55) according to
claim 12 or 13,
characterised in that

- a track-side sensor device (35) is provided for
detecting the direction of travel (51) of the rail-
borne vehicle (50) and
- the control device (30, 31, 40, 41, 52-55) is
configured in such a manner that the track-side
sensor device (35) transmits the detected direc-
tion of travel (51) indirectly or directly to the track-
side device (30) .

18. Control device (30, 31, 40, 41, 52-55) according to
claims 12 to 17,
characterised in that
the control device (30, 31, 40, 41, 52-55) is config-
ured so as to perform the method according to one
of claims 8 to 10.

Revendications

1. Procédé pour faire fonctionner un système de circu-
lation guidé sur rail, dans lequel

- on envoie par un dispositif (30) sur la voie une
première information caractérisant indirecte-
ment ou directement l’emplacement du disposi-
tif (30) sur la voie, ainsi qu’une deuxième infor-
mation caractérisant indirectement ou directe-
ment le sens (51) de marche d’un véhicule (50)
guidé sur rail,
- on reçoit la première et la deuxième information
par le véhicule (50) guidé sur rail à l’emplace-
ment du dispositif (30) sur la voie et
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- on détermine du côté du véhicule (50) guidé
sur rail, sur la base de la première et de la
deuxième information reçues, la position d’au
moins une extrémité du véhicule (50) guidé sur
rail.

2. Procédé suivant la revendication 1,
caractérisé en ce que
on émet la première et la deuxième information par
un dispositif (30) sur la voie sous la forme d’une ba-
lise.

3. Procédé suivant la revendication 1 ou 2,
caractérisé en ce que

- on émet la première et la deuxième information
par un dispositif (30) sur la voie, qui est disposé
dans une première partie (11) de la voie à une
distance (d) d’une deuxième partie (12) de voie
voisine, la distance (d) étant telle que, dans le
cas d’un sens (51) de marche du véhicule (50)
guidé sur rail de la première partie (11) de voie
en direction de la deuxième partie (12) de voie,
la deuxième partie (12) de voie n’est pas, à la
réception de la première et de la deuxième in-
formation, occupée par le véhicule (50) guidé
sur rail, tandis que, dans le cas d’un sens (51)
de marche du véhicule (50) guidé sur rail de la
deuxième partie (12) de voie en direction de la
première partie (11) de voie, la deuxième partie
(12) de voie n’est pas, à la réception de la pre-
mière et de la deuxième information, occupée
par le véhicule (50) guidé sur rail et
- on détermine la deuxième information sur la
base d’une information de signalisation libre,
rapportée au moins à la deuxième partie (12) de
voie.

4. Procédé suivant la revendication 3,
caractérisé en ce que
l’information de signalisation libre caractérise la
deuxième partie (12) de voie comme sans véhicule
guidé sur rail et, sur cette base, il est émis par le
dispositif (30) sur la voie une deuxième information,
qui indique le sens (51) de marche du véhicule (50)
guidé sur rail de la première partie (11) de voie en
direction de la deuxième partie (12) de voie.

5. Procédé suivant la revendication 3 ou 4,
caractérisé en ce que

- on transmet l’information de signalisation libre
par un système (21, 22, 23, 24) de signalisation
libre, comprenant au moins la deuxième partie
(12) de voie, à une unité (31) électronique sur
la voie et
- l’unité (31) électronique sur la voie fait que le
dispositif (30) sur la voie émet la deuxième in-

formation.

6. Procédé suivant la revendication 5,
caractérisé en ce que l’on forme les parties (11, 12)
de voie du système (21, 22, 23, 24) de signalisation
libre par des compteurs (21, 22, 23) d’essieu ou par
des circuits de voie.

7. Procédé suivant la revendication 1 ou 2,
caractérisé en ce que

- on détecte le sens (51) de marche du véhicule
(50) guidé sur rail par un dispositif (35) de cap-
teur sur la voie et
- on transmet le sens (51) de marche détecté du
dispositif (50) de capteur sur la voie indirecte-
ment ou directement au dispositif (50) sur la
voie.

8. Procédé suivant l’une des revendications précéden-
tes,
caractérisé en ce que
l’on transmet la position d’au moins une extrémité
du véhicule du véhicule (50) guidé sur rail à un dis-
positif (40) de commande sur la voie du système (1)
de circulation guidé sur rail.

9. Procédé suivant la revendication 8,
caractérisé en ce que
l’on prend en compte la position de la au moins une
extrémité du véhicule (50) guidé sur rail par le dis-
positif (40) de commande sur la voie pour la com-
mande et/ou la sécurité du véhicule (50) guidé sur
rail.

10. Procédé suivant la revendication 8 ou 9,
caractérisé en ce que,
pour un véhicule (50) guidé sur rail sous la forme
d’un véhicule ferroviaire, des parties (11, 12) de voie
sous la forme de partie de rail et, pour un dispositif
(40) de commande sur la voie sous la forme d’un
dispositif de commande d’un système d’arrêt auto-
matique des trains reposant sur une communication,
il est déterminé par le dispositif (40) de commande
sur la voie, en tenant compte de la position de la au
moins une extrémité du véhicule (50) guidé sur rail,
une autorisation de déplacement pour le véhicule
(50) guidé sur rail et/ou il est provoqué un passage
du véhicule (50) guidé sur rail dans un fonctionne-
ment Moving-Block.

11. Dispositif (52) de véhicule pour un véhicule (50) gui-
dé sur rail d’un système (1) de circulation guidé sur
rail, comprenant

- un dispositif (53) de réception embarqué sur
le véhicule pour la réception du dispositif (30)
sur la voie d’une première information caracté-

23 24 



EP 3 612 428 B1

14

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

risant indirectement ou directement l’emplace-
ment d’un dispositif (30) sur la voie, ainsi que
d’une deuxième information caractérisant indi-
rectement ou directement le sens (51) de mar-
che du véhicule (50) guidé sur rail et comprenant
- un dispositif (50) de commande embarquée
sur le véhicule pour la détermination, reposant
sur la première et deuxième information reçues,
de la position au moins d’une extrémité du vé-
hicule (50) guidé sur rail.

12. Installation (30, 31, 40, 41, 52 à 55) de commande
d’un système (1) de circulation guidé sur rail, com-
prenant un dispositif (52) de véhicule suivant la re-
vendication 11, ainsi que le dispositif (30) sur la voie,
qui est constitué pour émettre la première informa-
tion caractérisant indirectement ou directement l’em-
placement du dispositif (30) sur la voie, ainsi que la
deuxième information caractérisant indirectement
ou directement le sens (51) de marche du véhicule
(50) guidé sur rail.

13. Installation (30, 31, 40, 41, 52 à 55) de commande
suivant la revendication 12,
caractérisée en ce que le dispositif (30) sur la voie
est une balise.

14. Installation (30, 31, 40, 41, 52 à 55) de commande
suivant la revendication 12 ou 13,
caractérisée en ce que

- le dispositif (30) sur la voie est disposé dans
une première partie (11) de voie à une distance
(d) d’une deuxième partie (12) de voie voisine,
la distance (d) étant telle que, dans le cas d’un
sens (51) de marche du véhicule (50) guidé sur
rail de la première partie (11) de voie en direction
de la deuxième partie (12) de voie, la deuxième
partie (12) de voie n’est pas, à la réception de
la première et de la deuxième information, oc-
cupée par le véhicule (50) guidé sur rail, tandis
que, dans le cas d’un sens (51) de marche du
véhicule (50) guidé sur rail de la deuxième partie
(12) de voie en direction de la première partie
(11) de voie, la deuxième partie (12) de voie
n’est pas, à la réception de la première et de la
deuxième information, occupée par le véhicule
(50) guidé sur rail et
- l’installation (30, 31, 40, 41, 52 à 55) de com-
mande est constituée pour déterminer la deuxiè-
me information sur la base d’une information de
signalisation libre, rapportée à au moins la
deuxième partie (12) de voie.

15. Installation (30, 31, 40, 41, 52 à 55) de commande
suivant la revendication 14,
caractérisée en ce que
l’information de signalisation libre caractérise la

deuxième partie (12) de voie comme sans véhicule
guidé sur rail, et sur cette base, il est émis par le
dispositif (30) sur la voie une deuxième information,
qui indique le sens (51) de marche du véhicule (50)
guidé sur rail de la première partie (11) de voie en
direction de la deuxième partie (12) de voie.

16. Installation (30, 31, 40, 41, 52 à 55) de commande
suivant la revendication 15,
caractérisée en ce que

- il est prévu une unité (31) électronique sur la
voie pour la réception de l’information de signa-
lisation libre d’un système (21, 22, 23, 24) de
signalisation libre comprenant au moins la
deuxième partie (12) de voie et
- l’unité (31) électronique sur la voie fait que le
dispositif (30) sur la voie émet la deuxième in-
formation.

17. Installation (30, 31, 40, 41, 52 à 55) de commande
suivant la revendication 12 ou 13,
caractérisée en ce que

- il est prévu un dispositif (35) de capteur sur la
voie pour la détection du sens (51) de marche
du véhicule (50) guidé sur rail et
- l’installation (30, 31, 40, 41, 52 à 55) de com-
mande est conformée de manière à ce que le
dispositif (35) de capteur sur la voie transmette
le sens (51) de marche détecté indirectement
ou directement au dispositif (30) sur la voie.

18. Installation (30, 31, 40, 41, 52 à 55) de commande
suivant la revendication 12 à 17,
caractérisée en ce que
l’installation (30, 31, 40, 41, 52 à 55) de commande
est constituée pour effectuer le procédé suivant l’une
des revendications 8 à 10.
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